
Donnerstag, den 28. Juni.
Verantwortlicher Redakteur: O. Opitz.«��i O. Opitz in Namslauk

A. Amtlieher Theil.
NO« 2341 Namslau, den 27. Juni 1883.

Die nächste öffentliche Sitzung des Kreisausschusfes findet
Niittwoelx den 4. Juli er., Nr.chiii. 3 Uhr,

statt.

NO« 2351 Namslau, den 26. Juni 1883.
Nach § 19 des Negulativs zur Ordnung des Geschäftsganges und des Verfahrens bei den Kreis:

Ausschüssen vom 2. April 1878 hält der Kreis-Ausschuß Ferien während der Zeit
vom 21. Juli bis zum l. Septer 1883.

Jndem dies hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, wird zugleich darauf aufmerksam
gemacht, daß während der Ferien in öffentlicher Sitzung nur schleunige Sachen zur Verhandlung gelangen.

Auf den Lauf der gesetzlichen Fristen bleiben die Ferien ohne Einfluß.
Der skreisälnsfchuß des Kreises Namslaiu

No« 2361 Breslau, den 14. Juni 1883.
Betreffend die Meldung zur Prüfung für den einjährig-freiwilligen Niilitairdienft

Diejenigen jungen Leute, welche ihre wissenschaftliche Befähigung für den einjährig -freiwilligen
Militairdienst nicht durch Schulzeugnisse nachweifen können und deshalb der nächsten Prüfung beiwohnen
wollen, haben sich nach der Bestimmung des § 91 der Ersatz-Ordnung vom 28. September 1875 zu der
am 20. September 1883 Nachinittags 3 Uhr beginnenden Prüfung bis zum l. August 1883 spätestens
bei der unterzeichiieten Commission schriftlich zu melden.

Der Meldung sind beizufügen:
a. ein Geburtszeugniß;
b. ein amtlich beglaubigtes Einwilligungs-Attest des Vaters oder des Vormundes mit der Erklärung

über die Bereitwilligkeit und Fähigkeit, den Freiwilligen während einer einjährigen activen Dienstzeit
zu bekleiden, auszurüsten und zu verpflegen;

c. ein Unbescholtenheits-Zeugniß, welches für Zöglinge von höheren Schulen  Gymnasieii, Realschulem
Progymnasiiim und höheren Bürgerschulen! durch den Director der Lehr -Anstalt, für alle übrigen
jungen Leute durch die Polizei-Obrigkeit oder ihre vorgesetzte Dienstbehörde auszustellen ist;

d. ein von dem sich Meldenden selbstgeschriebener Lebenslauf.
Jn der Pieldung ist anzugeben, in welchen zwei fremden Spracheri der Examinand, welchem die

Wahl gelassen wird zwischen dem Lateinischen, Griechischem Französischen und Englischem geprüft sein will.
Königliche Priifrings-Kontniiffion für Einjährig-Freiivillige.

Der Vorfiizcnda gez. Eberhard, Geheimer Regierungs-Rath.
- Namslau, den 21. Juni 1883.

Vorstehende Bekanntmachiing wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
No� 2371 Breslau, den 14. Juni 1883.

Der in der unten folgenden Personalbeschreibung näher bezeichnete 12 Jahr alte Schulknabe
Herrmann Kranfe, Sohn der Arbeiter Franz Krausesschen Eheleute in Canth, Kreis Neumarkt, ist seinen
Eltern entlaufen und hat dessen Aufenthalt von letzteren bisher nicht ermittelt werden können. Auch die
Seitens des Königl. Landraths des Kreises Neumarkt angeordneten Nachforschungen der Polizeibehörden
und Gendarmen des Kreises, sowie eine Bekanntmachung im Breslauer Kreisblatte sind bis jetzt erfolglos
geblieben, und wird angenommen, daß dem Knaben entweder ein Unglück zugestoßen ist oder derselbe sich
einer herumziehenden Gesellschaft angeschlossen hat. «

Die Orts- und Polizeibehörden des Bezirks werden daher hiermit aufgefordert, nach dem Ver-
bleib des Knaben forgfältige Ermittelungen anzustellen und, falls dieselben zu einem positiven Ergebniß
führen sollten, der Polizei-Verwaltung in Canth sofort davon Mittheilung zu machen.
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Signalemenk Geburtsort: Schosnitz, Kreis Breslauz Aufenthaltsort: Canthz Religion: katho-
lisch; Alter: 12 Jahre; Größe: klein; Haare und Augenbrauen: blond; Stirn: frei; Augen: blaugrau;
Nase und Mund: gewöhnlich; Zähne: vollständig ; Kinn und Gesichtsbildung: oval; Gesichtsfarbe: gesund;
Bekleidungz braune Tuchjacke, graue Zeughose mit Leibchen, lederne Halbstiefeh blau- und weißgestreiftes
Hemd, braune Tuchmütze KiinigL Regierungs-Präsident.

Namslau, den 23. Juni 1883.
Vorstehende im öffentlichen Anzeiger des dieswöchentlichen Amtsblattes abgedruckte Regierungs-

Verfügung bringe ich hierdurch zur Kenntniß der städtischen Polizei-Verwaltungen, Amts-Vorstände und
Gendarmen des Kreises.

No« 2381 Namslau, den 25. Juni 1883.
· Wcideräutitung betreffend.

Nachdem nunmehr als Termin zum Beginn der diesjährigen Weideräumung Nlontag der
2. Juli er. festgesetzt worden, bringe ich nachstehend die bezügliche Anordnung des Herrn Commissariris
für die Weideräuniung, Amtsvorsteher Brauner in Wilkau, zur Kenntniß der betreffenden Guts- und Ge-
meinde-Vorstijnde und bestimme Ineinerseits noch Folgendes:

1. An jedem der bezeichneten Räumungstage hat der betreffende Bezirks-Gendarm an Ort und Stelle
zu sein, die Behörden in der Ausführung, ihrer Anordnungen zu unterstützen und die oberhalb lie-
genden Müller zu benachrichtigem sobald die Räumung des unterhalb liegenden Abschnittes beendet
ist. Ohne diese Benachriclitigung darf kein Niiiller die Schleußen ziehen.

2. Aus jeder zur Räumung verpflichteten Gemeinde ist mit den Mannschaften entweder der Gemeinde-
Vorsteher oder, wenn dieser durch triftige Gründe verhindert, ein Schöffe zur Stelle. Ebenso
muß, wenn Gutsbezirke betheiligt find, der Gutsvorfteher oder ein Stellvertreter vorhanden fein.

Zuwiderhandlungen würde ich mit Ordnungsstrafen ahnden müssen.
3. Jch warne vor Nachlässigkeiten bei der Ausführung dieser nothwendigen Arbeit. u

Die Säumigen würden es sich selbst zuzuschreiben haben, wenn ihnen sehr viel höhere Kosten
dadurch erwüchsen, daß die versäumten Arbeiten durch Dritte ausgeführt werden müßten. Etwaige Strei-
tigkeiten bezüglich der Räumungsverpflichteten müssen bei der eotnpetenten Behörde zum Austrage gebracht
werden, die auf wenige Tage beschränkte Arbeit aber kann unmöglich einen Aufschub erleiden,

Die Weide ist zu räumen: ·
1. Am sMontag den 2. Juli von der Altstädter bis zur Grable-O1iiiljle.

Von den Gemeinden resp. Gutsbezirken Strehlitz, Altstadt und Giesdorf.
Es haben hierzu das Wasser

l

abzulafs en :
Sonntag, den l. Juli, früh 6 Uhr, die Altstädter Mühle.

anzuhalten:
Sonntag, den l. Juli, 12 Uhr Nachts, die Grabke-Miihle, so lange der wegen des Neu-
baues der Grabke-Mühle angelegte Fangdamm dies gestattet.

Sollten zu große Wassermassen aus dem oberhalb der Grabke-Mühle liegenden Bruche zu
stauen sein, so wird es nothwendig werden, um den Fang-Damm zu entlasten, das Wasser durch
die Schleuße rechtzeitig abzuschlagen.

Jch ersuche den Pächter der Grabke-Mühle, im Jnteresse des Mühl-Bauherrn, das Anhal-
ten des Wassers besonders diesmal recht sorgfältig auszuführen, damit einerseits die Räumung un-

_ terhalb der Grabke-Mühle gründlich erfolgen kann, anderseits aber Schaden verhütet werde.
2. Am Mittwoch den 4. Juli ist zu räumen von der Grabke- bis zur Kaulwitser Miihla

Von den Gemeinden resp. Gutsbezirken Giesdorf, Michelsdorß Jauchendorf, Obischau und Kaulwitz.Es hat hierzu das Wasser 
abzulassen

bald nach dem Räumen unterhalb der Grabke-Mühle:
die Grabke-Niühle,

anzuhalten:
Dienstag Nachts l2 Uhr die Kaulwitz�er, Mittwoch früh 3 Uhr auch die Schmograuer
Mühle und das an der Studnitz gelegene Belmsdorfer Stamverk und die Skorischaner
Wähle. Es werden auch die Herren Müller in Kaulwitz und Schmograu den jeweiligen Wasserstand
zu beobachten haben.

Hierbei erlaube ich mir schon jetzt die Gutsverwaltungen von Reichen und Grambschütz
ergebenst aufmerksam zu machen, daß durch das Ziehen der Schleußen der Grabke-Mühle am Montag
den 2. Juli Abends voraussichtlich große Wassermassen auf die bei der Altstädter Mühle gelegenen
Wiesen kommen werden.

3. Am Freitag den 6. und Sonnabend den 7. Juli ist zu räumen von der Kaulwitzer bis
zur Etsdorfer Sliiilyle.

Von den Gemeinden resp. Gutsbezirken Kaulwitz, Schmograu, Jakobsdorf und Eisdorf
Es haben hierzu das Wasser



273

abzulassem
spätestens Donnerstag früh 6 Uhr die Schmograuen
Donnerstag Nachts 12 Uhr auch die Kaulwiher Niühlu

e anzuhalten:
je nach dem Wasserstand oberhalb, spätestens Freitag früh 3 Uhr die Eisdorfer und die Gal-
bitzer Mühle.

4. Am Montag den 9. Juli ist zu riiunien von der Eisdorfer Mühle bis zur Kreisgrenzen
Von den Gemeinden resp. Gutsbezirkeii Eisdorf und Paulsdorf.

Es haben hierzu das Wasser 
abznlassein

Sonntag den 8. Juli früh  i Uhr die Eisdorfer Niiihlh
anzuhalten:

Niontag den 9. Juli früh 3 Uhr die Galbitzen früh 6 Uhr anch die Eichgrnnder und
die Dalbersdorfer in den Kreisen Oels und Wartenlierg belegenen �Mühlen.

Die in diesen Bezirken vorhandenen sog. Schleußen und Abschlagsgräben sind unbedingt noch
vor dem Weideräumen von den dazu Verpflichtetem das sind alle rechts nnd links angrenzenden Wie-
ienbeiiijer, gründlich zu räumen. Es werden hier einzelne Strecken, besonders auf Obischauer Terrain
nach Angabe des Gemeindevorstandes, bedeutend zu verbreitern sein, damit an den Räumungstagen der
Haupt-Weidefliiß möglichst entwässert werden kann. Diese bis jetzt an manchen Stellen sehr engen und
verwachsenen Abschlagsgräben tragen Schult!, daß bei dem eingetretenen Hochwassey zu großem Schaden
der Wiesen, das Wasser erst nach Tagen nnd Wochen abläust. Etwaige noch dicht am Weideufer
liegende Sandhaufen sind ebenfalls vor dem Räumen von den angrenzenden Wiesenbesitzern zu planiren,
damit das Auswerfen der Sandbänke an diesen Stellen nicht erschwert- wird. Jch ersuche im Jnteresse
aller Betheiligten die betreffenden Guts: und Gemeindevorstände ergebenst, alle zur Itäumung Verpflichteten
rechtzeitig unter Androhung der im § 68 des Qrganisationsgesetzes vom 26. Juli 1880  Ges.-S. S. 291!
gegebenen Zwangsmittel durch besondere Gebotszettel mit der Weisung zu bestellen, daß zu dem Weideräumen
nur fähige Arbeitskräfte mit genau bestimmten Handwerkszeugem  Schaufeln und Sensen! unter gehöriger
Aufsicht an den festgesetzten Räumungstagen in den bezeichneten Abschnitten pünktlich früh 6 Uhr zu er-
scheinen haben. Die Räumung selbst hat, auch dies Jahr möglichst gründlich zu geschehen Schlecht ge-
räumte Stellen werde ich bei der Revision auf Kosten der Verpflichteteii nachräumen lassen.

Der Commissarius für die Wcideränniiing Braunerz Amtsvorsteher.
No« 2391 Groß-Deutschen, den 2. Juni 1883.

Als Commissarius für die Räumung des Stoberbaches innerhalb der Kreise Creuzburg und
Namslau ordne ich hierdurch Folgendes an:

1. Die gründliche Räumung und Auskrautung des Stoberbaches beginnt Montag den 9. Juli früh
6 Uhr, und muß Sonnabend den 14. Abends beendet sein;

2. die Oeffnung sämmtlicher Schleußen der Stobermühlen hat Freitag den ö. Juli früh 6 Uhr, die
Schließung derselben den 14. Abends stattzufinden;

3. Diejenigen Strecken, welche mangelhaft geräumt sein sollten, werde ich auf Grund des § 18 ad 2
des Organisationsgesetzes vom 26. Juli 1880 auf Kosten der Verpflichteten im Exekictions-Wege
nochmals räumen lassen;

4. Sollten die Räumungsälliainischaften der verpflichteten Adjacenten zur bestimmten Stunde nicht an-
treten, so werden sofort auf Kosten derselben Mannschaften bestellt.

Die Herren Amtsvorsteher der betheiligten Bezirke ersuche ich ergebenst, für die rechtzeitige Jn-
angriffnahme und gründliche Durchführung der Räumungsarbeiten innerhalb der oben bestimmten Frist
Sorge zu tragen. Die Gendarmen der adjaeirenden PatrouilleivBezirke werden aufgefordert, mir die Grund-
besitzer, welche ihrer Räumungspflicht nicht nachkommen, unverzüglich namhaft zu machen, und mir und!
über die tadellose Vollendung der Arbeit Anzeige zu erstatten.

· « Der Commifsarius. H. v. Wissel

No� 2401 Namslau, den 20. Juni 1883.
Der Verlag der amtlichen Mittheilungen aus den Jahresberichten der mit der Beaufsichtigung

der Fabriken betrauten Beamten für das Jahr 1882 ist wiederum dem Buchhändler F. Kortkanipf in Ber-
lin W Lützowstraße 61 übertragen worden. Hierbei bemerke ich, daß der Preis der bis zum Erscheinen
des Jahrganges 1882 von Behörden oder Corporationen direct bei der Buchhandlung bestellten Exemplare
dieses Jahrgangs 15 Pfennige für den Druclbogen beträgt, die aufzunehmenden Tabellen dagegen mit einem
Aufschlage von 5 Pfg. für den vollen oder angefangenen Druckbogen berechnet werden. Die amtlichen
Mittheilungen können entweder geheftet oder in Leinwand gebunden unter Berechnung von 60 Pfg. für
den Einband bezogen werden. -

Gleichzeitig bestellte Exemplare der bis jetzt erschienenen sechs Jahrgänge, sofern die letzteren
sämmtlich entnommen werden, ist die genannte Buchhandlung bereit, zu wesentlich crmäßigten Preisen  ge-
heftet für 45 M., gebunden für 50 M.! zu liefern. .
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No« 2411 o Namslau, den 26. Juni 1883.
Diejenigen Herren Amtsvorsteher, welche mit der Berichterstattung auf meine Circular-Verfügung

vom 8. d. Mts J.-No. 4018 betreffend die vorzunehmenden Reparaturen an Wegen, Brücken und Weg-
weisern noch im Rückstande sind, ersuche ich ergebenst, mir bestimmt bis Montag den 2. Juli er. unter
genauer Bezeichnung der betreffenden Wege 2c. anzuzeigen, welche Anordnungen zur Ausführung der obi-
gen Verfügung getroffen worden sind.
No« 2421 Namslau, den 26. Juni 1883.

Montag den 2. Juli er.
wird mit der Reparatur der fiskalischen Schleusengrabenbrücke hierselbst begonnen werden.

Um die Passage während der 3 bis 4 Wochen in Anspruch nehmenden Arbeiten nicht vollstän-
dig zu sperren, sollen dieselben in der Weise vorgenommen werden, daß eine Hälfte der Brücke stets pas-
firbar ist. «

Jndem ich dies zur öffentlichen Kenntniß bringe, mache ich noch besonders darauf aufmerksam,
wie es dringend wünschenswerth ist, daß die Brücke während dieser Zeit möglichst wenig und nur mit
mäßiger Belastung befahren werde.
No» 2431 Adam-Frau, den 27. Juni 1883.

. Ja der Zeit vom 2. bis 10. Juli d. Js. wird der sogenannte Modereiweg, welcher die von
Namslau nach Giesdorf führende Chaussee mit dem Wege von Giesdorf nach Altstadt verbindet, in Folge
Neubaues der daselbst befindlichen Brücke gesperrt sein und ist der Verkehr demnach nur über Giesdorf
und Altstadt möglich, was ich hiermit zur öffentlichen Kenntniß bringe.
No« 2441 Namslau, den 21. Juni 1883.

Jch bringe hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß der Herr Minister des Jnnern mittelst Er-
lasses vom 28. Mai d. Js. dem Schlesifchen Verein für Pferdezucht und Pferderennen zu Bres lau die
Erlaubniß ertheilt hat, im Laufe d. Js. ebendaselbst eine öffentliche Verloosung von Pferden, Gold- und
Silbersachem sowie von Gegenständen der Kunst, des Kunstgewerbes und der Jndustrie nach dem vorge-
legten Plane zu veranstalten und die betreffenden Loofe in dem ganzen Bereich der Monarchie abzusetzen·
Der Herr Minister hat jedoch hierbei ausdrücklich bemerkt, daß bei dieser Lotterie weder Geldgewinne �
sei es unmittelbar, oder mittelbar durch Zusicherung der Zahlung des Werths der Gewinn-Gegenstände �
noch Jmmobilien irgend einer Art als Gewinne ausgesetzt werden dürfen und daß ferner die wesentlichen
Bedingungen der Ausspielung, insbesondere die Zahl, Art und der Gesammtwerth der auszuspielenden
Gegenstände sowie die Zeit der Verloosung auf jedem Loofe angegeben sein müssen. «

No. 245] Namslau, den« 21. Juni 1883.
Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat mittelst Erlasses vom 12. Juni er. zu der

Verloosung, welche bei Gelegenheit der in diesem Jahre in Hirschberg stattfindenden Gewerbe-Ausftellung,
beabsichtigt ist, seine Genehmigung unter der Bedingung ertheilt, daß 75 Procent aus dem Brutto-Erlös
der Loofe zum Ankauf von Ausstellungs- als Gewinn-Gegenständen verwendet werden, sowie daß die Ge-
währung von Gewinnen in Geld durch Bezahlung des Werths der verloosten Gegenstände mit oder ohne
Abzug gänzlich ausgeschlossen bleibt.

Es können 16000 Loose ä. 75 Pfg. innerhalb der Provinz Schlesien ausgegeben werden und
ist auf sämmtlichen zum Verkauf bestimmten Loosen in deutlicher Weise zu"vermerken, für welchen Bereich
der Vertrieb dieser Loofe gestattet ist.

Es wird dies hiermit zur Kenntniß der städtischen und ländlichen Polizei-Behörden des Kreises
gebracht. �

No« 2461 Namslau, den 26. Juni 1883.
Mit Bezug auf meine Kreisblattbekanntmachung vom 28. Mai d. Js. No. 202 bringe ich zur

öffentlichen Kenntniß, daß der Königliche Oberamtmann und Major a. D. Herr KlörssSchmograu zurück-
gekehrt ist und die Führung der Amts- und Gutsvorstehergefchäfte wieder übernommen hat.

No« 2471 Namslau, den 26. Juni 1883.
Während der Abwesenheit des Königlichen Amtsrath Herrn Hildebrand zu Skorifchau vom 28. Juni

bis 10. Juli d. Js. wird Herr Wirthschafts-Jnspector Sander die Amts- und Gutsvorstehergeschäfte von
Skorischau führen.
No� 2481 Namens« den 27. Juni 1883.

Während der Abwesenheit des Amts-Vorstehers Herrn von Garnier in Eckersdorf wird dessen
Stellvertreter Herr Jnspector Strutz die Amtsgeschäfte führen.
No« 2491 Namslau, den 22. Juni 1883.

Vereidet: «

für die Gemeinde Noldau der Bäcker Gottlieb Fuhrmann als Gemeinde-Vorsteher und der Feistellenbesitzer
Valentin Mellor als Schösfez .

für die Gemeinde Strehlitz IIIgder Schmied Christian Polloczekals Orts»steuer-Erheber.
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No. 250] Namslau, den 5. Juni 1883.
Tcrmine zur Schutzpocken-Jmpfuug.

Es sind zu bestellen:
Für· Mittwoch den 4. Juki cr.:

I. Sämmtliche Geimpften von Dammer zur Revision, 8 Uhr;
2. Sämmtliche Geimpften von Sterzendorf zur Revision, 43/4 Uhr;
3. Sämmtliche Geimpften von Steinersdorf, Friedrichsberg und Johannsdorf zur Revision in Steinersdorf, 53/4 Uhr,

Für Mittwoch den 4. Juki cr.: -
Sämmtliche geimpften Kinder von Groß- und Klein-Hennersdorf, Herzberg und Polkowitz zur Revision in

Groß-Hennersdorf, Nachm 4 Uhr.
Unter den ausgeführten Ortschaftsnamen ist stets der betreffende Guts- und Gemeindebezirk zu verstehen.

Hierbei mache ich auf §§ 14 und 15 des Jmpfgesetzes vom 8. April 1874  R. -Ges. -Vlatt 1874 S. 31! wiederholt
mit dem Bemerken aufmerksam, daß

1. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, welche den nach § 12 a. a. O. ihnen obliegenden Nachweis, daß
die Jmpfung ihrer Kinder und Pflegebefohlenen erfolgt, oder aus einem gesetzlichen Grunde unterblieben ist, zu führen
unterlassen, mit einer Geldbuße bis zu 20 Mark.

2. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne gesetzlichen Grund und
trug erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Gestellung  § 5! entzogen geblieben sind,
mit Geldbuße bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu 3 Tagen und

3. Aerzte und Schulvorsteher, welche den durch § 8 Abs. 2, § 7 und durch § 13 a. a. O. ihnen aufer-
legten Verpflichtung nicht nachkommen mit Geldbuße bis zu 100 Mark bestraft werden.

Die städtischen Polizei-Verwaltungen, Guts- und Gemeinde-Vorsteher ersuche resp. veranlasse ich, unter Hin«
weis auf § 20 des Jmpfregulativs vom 4. Januar 1875  Auß. Beilage zu No. 9 des Amtsblattes pro 1875! die
Eltern der Jmpflinge oder deren Stellvertreter zu den »von den Bezirks-Jmpfärzten angesetzten Jmpfterminen minde-
stens acht Tage vorher durch Circular vorzuladen und ihnen dabei bemerklich zu machen, daß nach §14 des Jmpfge-
feige?» vom 8. April 1874 Eltern, Pflegeeltern und Vormündey deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne gesetzlichen
Grund und trat; erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Gestellung entzogen geblieben
sind , mit Geldstrafe bis zu 50 Mk. oder mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft werden und daß nach § 22 des Jmpf-
regulativs die Vorgeladenen pünktlich zu erscheinen haben. Das Circular ist von den Vorgeladenen zum Zeichen der
Kenntnißnahme unterschriftlich zu vollziehen und von dem insinuirenden Beamten die richtige Jnsinuatiori am Schlusse
zu bescheinigen. Ferner mache ich auf die §§ 32, 33 und 34 des Jmpfregulativs, welche im vorigen Jahre wenig
beachtet worden sind, noch besonders aufmerksam, wonach: «

a. die Gemeinde- bezw. Guts-Vorsteher und Polizei-Verwalter in den Städten bei Ordnungsstrafe verpflichtet sind,
den öffentlichen Jmpf- und Revisionsterminen persönlich beizuwohnen im Behinderungsfalle aber einen Gerichts-
mann mit der Stellvertretung zu beauftragen,

b. sie ebenso an diesen Terminen eine des Schreibens hinreichend kundige Person dem Bezirksarzte zur Seite
stellen und mit der Führung der Listen während des Termins zu beauftragen haben,

c. die Gemeinde- und bezw. Guts-Vorsteher und Polizei-Verwalter in den Städten oder deren Stellvertreter bei
Ordnungsstrafe gehalten sind,

diejenigen Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne gesetzlichen
Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Revision entzogen
geblieben sind, am Schlusse des Termins sofort zu notiren und dem betreffenden Amts - Vorsteher zur
Bestrafung ungesäumt anzuzeigen, auch daß solches geschehen, in der Liste zu bescheinigen. Die Dupli-
cate der Jmpflisten sind im Termin ebenfalls zu berichtigen.

Der Königliche Landrath und Vorsitzende des Kreis-Ausschusses.
J. V.: Willert, Regierungs-Referendar.

Bekanntma ung.
Jn dem Orte Giesdorf bei Namslau wird am 1. Juli eine Posthülfstelle eingerichtet, welche

den Verkauf von Postwerthzeichen vermittelt und zur Annahme von Postsendungen dient.
Bei derselben können die eingehenden Zeitungen, sowie die zu erwartenden gewöhnlichen Briefe

und Packete von den am Orte wohnenden Adressaten abgeholt werden.
Breglau, den 15. Juni 1883. Der Kaiserl. Ober-Postdirector. Kühl

Bekanntmachung.
Jn dem Orte Sterzendorf bei Noldau wird am I. Juli eine Posthülfftelle eingerichtet, welche

den Verkauf von Postwerthzeichen vermittelt und zur Annahme von Postsendungen dient.
Bei derselben können die eingehenden Zeitungen, sowie die zu erwartenden gewöhnlichen Briefe

und Packete von den am Orte wohnenden Adressaten abgeholt werden.
Jn Polkowitz bei Simmenau ist am 1. Juni eine Posthülfstelle in Wirksamkeit getreten.

Breslau, den 15. Juni 1883. Der Kaiserb Ober-Postdirector. Kühl
S t e ck b r i e f.

Gegen den Arbeiter Karl Schubinski aus Mangschütz Kreis Polnisch-Wartenberg ist wegen Rau-
bes die Untersuchungshaft verhängt. i

Es wird ersucht, den Schubinski im Betretungsfalle in das nächste Gerichtsgefängniß abzuliefern
und hierher Nachricht zu geben.

Schubinski ist 23 Jahre alt, katholisch, klein, blond, bartlos. «
Oele, den 19. Juni 1883. . Der Erste Staatsanwalt.
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B. Nichtamtlicher Theil.
Bekanutmachung

Der Ausbau der Wege Skalung���Rosen��-Schönwald, Neudors��Omechaii und Pilschen�
Polanowilz als khanssirle Wege, soll im Wege des Mindestgebotes verdungen werden und ist hierzu
ein Termin auf

Donnerstag, den 5. Juli a. o» Vormittags 9 Uhr,
im hiesigen Landraths-Amt anberaumt. °

1. Die Strecke Skalung�-·Rosen�Schönwald ist bei 5780 m Länge mit 37 300 Mark,
2. die Strecke Neudorf���Omechau bei 3738 m Länge mit 29 900 Mark,
3. die Strecke Pitschen�Polaiiowitz bei 2100 m Länge mit 12300 Mark veranschlagt.

Zeichnungem Kostenanschläge und Bedingungen liegen imhiesigen Landraths-Amt zur Einsicht aus.
Kreuzburg, den 15. Juni 1883.

Der Kreis-Ausschuß des Kreises Kreuzburg OXS. Graf Bethusy-Huc, Landrath

Gesellschast zu gegenseitickier HagelschädewVergiitung
Errichtet im Jahre 1824.

Bezahlte Schäden seit Bestehen der Gesellschast ca. 16000000 Blatt.
Die Gesellschaft übernimmt Versicherungen auf Fcldfruchte aller Artmil oder ohne Stroh nach

einem einheitlichen Prämiensatz für alle Gegenden und mit proportioneller Erhöhung nur im Schadenfalle
und leistet bei Hagelschaden Ersatz, bis zu �/15, resp. 1/5 Verlust. Jm letzteren Falle gegen 20"/o Prä-
mien-Ermäßigung.

Jnnerhalb 6 Jahren vom Hagel nicht betroffene Mitglieder erhalten einen Prämien-Ruban von
24 resp. 36 und 480/0.

Bezahlung der Schäden 11 Wochen nach �Sage.
Geftattete Anmeldungsfrist der Schäden nach 96 Stunden noch 28 Tage.
Schadenregulirung unter Zuziehung von Vertrauensmännern
Weitere Auskunft ertheilt und Anträge vermittelt

G. R. Lange in Namslau.
Die General-Agentur für Mittel- u. Oberschlesien

F. v. Klinkowström Breslau, J unkernstrasse 33.
Wo die Ges. etwa noch nicht vertreten ist, find Vewerbungen um Agenturen willkommen.

w�!  .. ·« -« «  -7«-".·-..t-«1:·�«;«"5«:«PY&#39;«-�II� « y «« h

auf die

Berliner Gerichts-Zeitung.
3. Quartal 1883. 31. Jahrgang.
� - ; _ _ Die Berliner Gerichts-Zeitung, in Berlin wie im

Man abonmrt her, alle« BospYemterF Deutsch· ganzen übrigen Deutschland vorzugsweis in den
lands, Oefterreichs, der Schweiz &c. fur 2 Mark t -t - t K - d V t G tsb -. « d Viertel«a r i Berlin bei llen g." s« U« e« reifen er« mm Fu&#39; U enger�50Pfg fur as 1h, n a K- - - .. . · aufleute &c. verbreitet, ist bei ihrer sehr großenZeitungs Spediteuren fur 2 Mark 40 Pfg. vier- A l f» O. t d �g -t 35 fteljrihrcich, fur so Pfg. monatkich einschrießlich »« 99° «« Hilfe« e« «« P."«T..m« P. g·

des Vrisngerlohns fur die 4gefpaltene Zeile sehr niedrig gestellt ist,
W f R d! ch f� h S von ganz bedeutend« Wirksamkeit.er ein e t ni t eniit at den chaden zu tragen. Wer sich vor solchem Schaden an,

Ehre und Vermögen bewahren will, abo«nnire» auf die ,,Berliner Gerichts-Zeitnng«, die von den hervorra-
gendften Beåtlikier Juristen redigirt,k bei ihreån niåzdrigån Adlfntiementspreidx bei ihrem reiclzhaltigen belejlzjreiiddcnund unter« a ten en Jnhalte in einein euts en aus alte fehlen sollte. Die neuen Reichs: und an es:
gesetze werden stets eingehender Erörterung unterzogen, wie dies niit dem Wuchergcseth der Feld: und Forst-
polizeiordnting, dem Reichssteiiipelgeselz 2c. 2c. geschehen ist. Binnen kurzem, sofort nach Publikation der
neuen Subhastatioiis-Ordnnng  Gesetz!, betreffend die Zwangsvollstreckung in das· unbewegliche Eigenthum! wird
geses wichtige Gesetz erläutert werden. Alle beachtenswcrtheii Eritfcheidiingeiiqges Reichsgexichts uns! des

bcrverwaltungsgerichts werden mitgetheilt und erklärt, die interessantesten rozesse des �m: und s us:
landes gebracht. Diese Ausführlichkeit von jedermann unentbehrlicher, sehr leicht faszlich dargestellten Beleh.-
rung in Verbindung mit dem reichhaltigem aller} Abonnenten in schwierigen Stechtsfrageii kostensreien Rathertheilenden Briefkastein das anerkanntf lifölclist gcdiegene Fenilletoin welches stets die neuesten, besten Ro-
niane sowie belehreude und humori ti cie Artikel unserer ersten Schriftsteller enthält, führen der Berliner
Gerichts-Zeitiing unausgesetzt eine grosse Anzahl neuer Abounclitcii zu, so daß sich dieselbe mit vollstem
Rechte zu den gelesenstem verbreitetsten Blättern Deutschlands rechnen darf. Außer dem vorher Angeführ-
ten bringt die Zeitung den Lesern eine Fülle von Unterhaltung durch eine umfassende Chronik der Berliner
Tages-Ereignisse,·v·erniischte Nachrichten von nah und fern, unparteiische Kritikcn über Berliner Kunst:
und Theater - Novitaten 2c. 2c. Die ganze eigenartige, höchst pikante politische Rundschau aus der eder
eines der beliebtesten Berliner Pnbliziften orientirt die Leser über alle wichtigen politischen Ereigni e.
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Silesia, Bereit! eiiemifeker Xaisriken
zu saarau  Stat. d. Bresl.-Freib. Vahn!, Breslau  Schweidn. Stadtgr. 12!

und Merzdorf  an der Schles. Geb.-B.!
Unter Gehalts-Garantie offerireti wir unsere bekannten Diinger-Präparate, sowie

die sonstigen gangbaren Diingmittet
Proben und Preis-Courants auf Verlangen fromm.

Aufträge zu Fabrikpreis en übernehmen die Herren Krause Cz, Landsberger in Kempen.

M. sittenfelch
Producten- und Eisen-Handlung in Namslau,

empfiehlt in bester Qualität:
Flacheisem Schlossereisen, Bandeisen, Rundeiseiy Draht, gesehm.
Eisen, Sehnitteisem schwed. Skhnitteisem Wagenachsem complett
mit Streifkapseh Pflug- und Maschinenschaare, gesehm. Streich-
bretter, Stahl-Streichbretter, Stahlskhaare, Eisenbahnschieiten zu
Bauzwecken, Säulen, Träger, Falzplattety Roststäbe, Unterlagen,
Pflugsohlem Blech, eugl. Federstahh Niiihlstahh Gußstahh
Drahtnägeh gesehm. Nägel, Drahtgewebe, Blech-Ofenthiiren,
Gußeisen-Ofentihiiren, Kohlenkästen, Schaufeliy Bettstellen, Ofen-
röhre, rohe und einaillirte Kochgeschirre Wasserpfanueiy Osentöpfe
Kiichen-Ausgiifse, Pserdekrippem Briickenwagem geaicht und zuver-
lässig, Zollgeivichte ajustirt, Ketten, Kardätschem Striegel, Vorlege-

schlösfen Wagenbiichsew gebohrte, in allen gangbaren Nummern.
Für vorstehende Fzlrtikel werden stets die billigsten Preise berechnet.

Grasverpachtung
im Forstrevier Sterzendorf.

Zur meistbietenden Verpachtung der Grasnutzung
für Heu und theilrveis für Grummet im Rzitk
niok, steht für Sonnabend den 30. Juni
Nachmittag Termin an.

Beginn bei Ofchutnbel um 4 Uhr.
Sterzendorf, den 20. Juni 1888.

Die Forstverwaltung

Die von meinem Sohne sehr gut und elegant
gearbeiteten, noch vorhandenen Nußbaum-Wid-
bel, als: 2 zweithürige Schränke, ein 2-
thür. Bücherschrank, l Vertikow, 2 So-
phatischq 6 Stühle, 1 Kommode 2 vier-
eckige Tische, ein Stehpnlh sind wegen Räu-
mung des Lokals billigst, auch gegen Abschlagzahlung,
zu verkaufen, ebenfalls ein 6V2octaV. Flügel.

Ch. Held,
Jnstrumentenbauer

Namslary Ring No. 2 !.

Ia- Jsl. Matjes-Hering
empfiehlt in vorzüglikher Qualitcs

Otto Faltin.
Wilhelmftn Nr. 5.

Zum Sonntag empfiehlt
Z3aiser5t0rle, HtacHecBeerkUcHen,

gsinöbeutec
Täglich frischen Hcczcagsahn.

R. Koschwntz. Essen-sei.
31/2 Morgen guter Acker in der Nähe-T der

Stadt zu« verkaufen. 200 Thlr. Anzahlung Nähe-
res bei Frau Schwitalla, Andreas-Kirchstraße.

Eine Fleifcherei
ist bald oder auch zu Michaeli zu verpachten. Nähe-
res zu erfragen in der Exp. d. Bl.

Ein englischer Hiihnerhund
gut dressirt, im dritten Felde, ist zu verkaufen bei

Kursawe in Krickam
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Bei günstiger Witterung findet das

Waldfeft im Stadtwald
Sonntag den l. Juli o.

nach dem früher verösfentlichten Progra

Zeriegev
findet das

Sonntag de

mm statt.
�I,e

16. Stiftuuqsfest
des Vereins im Stadtpark statt, wozu die geehrte Einwohnerszaft von Stadt und Land hiermit freund-
lichst eingeladen wird.

Jest�Yrog ramm:
Früh 6 Uhr: Musik-Reveille durch die Hauptstraßen der Stadt.
Mittag 12 Uhr: Musik auf dem Ringe.
Nachmittag 722 Uhr: Festmarsch vom Vereinslokale aus um den Ring nach dem Stadtpark.
Von 3 Uhr ab Freiskhieszem

» » Concert.
Um

N
6 Uhr: Volksthümliche Spiele für Kinder ohne Unterschied mit Gewinnvertheilung

Bei Eintritt der Dunkelheit Jlluminatiom
Einmarsch findet nicht statt.
Entråe pro Person 20 Pfg.
Namslau, den 26. Juni 1883.

Personen dienenden Standes zahlen 10 Pfg.

« Der Stab des Krieger-Vereins.
S chl e si n g e r , Vereins-Commandeur.

Sonnabend den 30. d. Nttsk Nach-
mittag 5 Uhr werde ich auf dem G. Gross-
mantkschen Fabrik-Grundstück zum Abbruch

2 offene Bretterfkhuppen
meistbietend verkaufen.

a B. Titze.
Das G. Gkossmantksche Fabrik-Grund-

stück mit Werkstatt, massiven und of-
fetten Schuppen ist zu verkaufen, event. auch
im Ganzen oder getheilt zu verpachtenz es eignet fich
für Schmiede, Stellmachey Tifchler &c.

R. Titze.

1 eis. Universal - Schrotmühle
mit Porgelegq _

3 eis. andstiften-Dreschmaskh.
,, iedemaskhine

verkaufe nunmehr noch freihändig zum fast halben
Wssshpsssss R. Titze.

Hiermit mache ich bekannt, daß ich das Fahren
und Reiten auf dem durch mein Grundstück, und
zwar vom Waifenhause bis an die Poln.-Marchwitzer
Brennerei führenden Fußstege bei Vermeidung der
gesetzlichen Strafe verbiete.

G. Meisner, Bauergutsbesitzey
Namslau, deutsche Vorstadt.

Haselbaclfs Garten.
Dienstag den 3. Juli:

Grosses

Oavallerie-Goncert,
ausgeführt vom

Trompeter-Corps
des schles. UIanen-Reg. N0. 2

unter Leitung des
Stabstrompeters u. Cornet ä Piston-Virtuosen

Herrn Felleuberg.
Anfang 7 &#39;/2 Uhr � Etttree 50 Pfge.

Lalnpersdorf. 
Sonutag den l. Juli:

Großes ztlilitiir-Goncert,
von der Kapelle

des 2. Hehle-«. Yrago1ier-Reg. Yo. 8
&#39; unter· Leitung des

Stabstrompeters Herrn Schulz.
Ymfang 4 Abt.

Es ladet ganz ergebenst ein .
G. Schmähl.

 Nebst 2 BeilagenJ


